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Dieses Posting setzt die Beiträge über die strukturelle Seite der
Konstitutionalisierung und die funktionale Seite der Konstitutionalisierung fort.
Die Systemtheorie nimmt immer wieder für sich in Anspruch, mit ihren
Konzeptualisierungen einen radikalen Blickwechsel herbeizuführen. Durch einen
Blickwechsel lässt sich auch die Konstitutionalisierungshypothese der
Systemtheorie fruchtbar machen, indem man fragt, wo tatsächlich
Gemeinwohlvorstellungen in das neue Weltrecht eindringen und wie die Türöffner
beschaffen sind. Dazu gibt es von Teubner und seiner Schule interessante Hinweise.
Sie bestätigen Luhmanns Andeutung, dass eine Rechtswirkungsforschung möglich
sei, »ohne einen Gedanken an ›Autopoiesis‹ zu verschwenden« [1]Niklas Luhmann,
Steuerung durch Recht?, Zeitschrift für Rechtssoziologie 11, 1990, 137-160/144..
»Eine globale Verfassungsordnung steht vor der Aufgabe: Wie kann externer Druck
auf die Teilsysteme so massiv erzeugt werden, dass in ihren internen Prozessen
Selbstbeschränkungen ihrer Handlungsoptionen wirksam werden?« [2]Teubner,
Verfassungen ohne Staat?, 2010, Internetfassung S. 9.
Gemeint ist wohl nicht, dass eine schon vorhandene Verfassungsordnung Druck
erzeugen soll, sondern dass externer Druck den Prozess der Konstitutionalisierung
vorantreibt. Nun endlich ist man bei Fragen angelangt, die sich empirisch
beantworten lassen: Woher kommt »externer Druck« auf die Teilsysteme? Wo
reagiert das neue Weltrecht »responsiv« durch den Einbau gemeinwohlorientierter
Normen?
Vor der Empirie liegt aber noch eine Hürde, nämlich die Frage, wie der Druck
»theoretisch« Eingang in die Systeme finden kann, denn die Systeme haben mit
ihrer Umwelt keinen Kontakt. Sie können nur – bevorzugt – die eigenen und –
eigentlich nur als Irritationen – die Kommunikationen anderer Systeme, etwa von
Wissenschaft oder Medien – zu Kenntnis nehmen. Die ökologische Umwelt, also
Mensch und Natur, und ihre Probleme spiegeln sich in den Kommunikationen der
Wissenschaft und der Massenmedien. Als Filter und Verstärker spielt die
Zivilgesellschaft eine so große Rolle, dass man sich fragt, welchen Platz sie im
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Gebäude der Systemtheorie einnimmt.
Bei Fischer-Lescano/Teubner [3]Regime-Kollisionen, 2006, 55; ähnlich S. 56. ist von
einer »zivilgesellschaftlichen Konstitutionalisierung von autonomen Regimes« die
Rede. Sollten die privaten Rechts-Regimes selbst Teil der Zivilgesellschaft sein? Das
entspricht kaum der üblichen Verwendung des Begriffs, denn die verlangt eine
primäre Gemeinwohlorientierung. Auch wenn »Politik, Recht und Zivilgesellschaft«
gelegentlich [4]Teubner, Verfassungen ohne Staat, 2010, Internetfassung S. 11. in
einem Atemzug genannt werden oder gar von den »vielen Autonomien der
Zivilgesellschaft« die Rede ist [5]Teubner, Vertragswelten, 1998, Internetfassung S.
35., so kämen doch nur Laien auf die Idee, die Zivilgesellschaft ihrerseits als
Funktionssystem der Gesamtgesellschaft einzuordnen. In einer Fußnote [6]Teubner,
Nach der Privatisierung?, Zeitschrift für Rechtssoziologie 19, 1998, 8-36, Fußnote 12
auf S. 11. präzisiert Teubner den »vielgebrauchten, aber äußerst unscharf
verwendeten Begriff … im systemtheoretischen Sinne«. Dieser deckt »alle die
gesellschaftlichen Kommunikationen …, die nicht zum Politiksystem oder zum
Wirtschaftssystem gehören. Insoweit wie bei Habermas … soll er also
gesellschaftlich diffuse (›lebensweltliche‹) Kommunikation, aber auch – insoweit
anders als bei Habermas – alle anderen (und nicht nur die menschen-nahen)
Funktionssysteme umfassen.« Das ist so scharf nun auch wieder nicht.
Hier soll es genügen, auf die kognitive Offenheit der Systeme zu verweisen. Die
Wirtschaft ist »Lernpressionen« ausgesetzt. Dabei handelt es sich um kognitive
Änderungen verbunden mit darauf gerichtetem Zwang. [7]Selbst-
Konstitutionalisierung, 2010, 19 Teubner bezieht sich dazu auf Luhmanns These
vom Primat kognitiver Strukturen in der Weltgesellschaft. Eigentlich braucht es
diesen Umweg gar nicht, denn das operativ geschlossene Wirtschaftssystem ist per
definitionem kognitiv offen, auch für das Soft Law der Codes des offiziellen
Weltrechts. Interessanter sind daher die Pressionen.
Die TNC und transnationalen Rechtsregimes, insbesondere wenn sie privater
Genese sind, werden ihre systemdienlichen Regelungen kaum aus
Menschenfreundlichkeit oder sozialer Verantwortung am Gemeinwohl ausrichten,
sondern sie reagieren nur auf äußeren Druck. (Das ist keine Besonderheit der
globalen Rechtsbildung. Auch dem staatlichen Recht geht es regelmäßig so, dass
die Adressaten ihm nicht immer aus Überzeugung folgen.) Der Druck stammt nur
zum kleineren Teil von den Nationalstaaten und den internationalen Organisationen,
viel stärker von Protestbewegungen, NGOs, Gewerkschaften und der öffentlichen
Meinung. Den Ausschlag gäben oft »ökonomische Sanktionen« wie das
Kaufverhalten des Verbraucherpublikums und das Investitionsverhalten bestimmter
Anlegergruppen. [8]Selbst-Konstitutionalisierung, 2010, 20 f.
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Die Wirtschaft qua »Eigenrationalität« reagiert auf externen Druck, wenn der ihre
internen Operationen stört, wenn er die Absatzmöglichkeiten einschränkt oder die
Wettbewerbssituation verändert. Voraussetzungen sind breitenwirksame
Kampagnen, die die ökologische Qualität bestimmter Produkte anprangern, sei es,
dass Herstellung oder Konsum umweltschädlich sind, sei es, dass Produktion, etwa
wegen Kinderarbeit, als sozial unverträglich dargestellt werden kann. Die
Wettbewerbssituation verändert sich, wenn es gelingt, Produkte als
umweltfreundlich und sozialverträglich auszuzeichnen. Dazu dienen Umwelt- und
Ökolabel oder neue Vertriebswege (»Fair Trade«). Das geht so weit, dass die
Wirtschaft bei der Vermarktung ihrer Produkte auf einen neuen Lebensstil setzen
kann. Die Wirtschaft spricht von Lhas (Lifestyle of Health and Sustainability). Das
alles gehört inzwischen zum Zeitungsleserwissen. Vor allem aber, es ereignet sich
ohne direkte Hilfe des Rechtssystems.
»Die Wirtschaft dagegen benötigt zur ihrer Selbstkonstituierung massiver
Subventionierung durch das Recht, wenn auch nicht in dem umfassenden Maße wie
die Politik.« [9]Teubner, Verfassungen ohne Staat?, 2010, Internetfassung S. 24.
Rechtlicher Druck auf die globalen Funktionssysteme kommt in erster Linie nicht
aus dem neuen Weltrecht, sondern aus den territorialen Rechtssystemen. Da die
transnationalen Akteure immer noch eine territoriale Basis haben müssen, können
sie von den territorialen Rechtssystemen etwa auf dem Umweg über Strafverfahren
oder Menschenrechtsklagen zur Verantwortung gezogen werden. Organisationen
der Zivilgesellschaft sorgen dafür, dass dabei auch Weltgemeinwohlgesichtspunkte
zum Tragen kommen. Eine Reihe von NGOs hat sich auf den Bereich Legal Advice
spezialisiert [10]Über die Legal Resources Foundation in Zambia Beatrix Waldenhof,
Die Rolle der NGOs als Teil der Zivilgesellschaft im demokratischen Transitions- und
Konsolidierungsprozess Zambias, Bochum … Continue reading und benutzt die
nationalen Gerichte als Hebel. Einen globalen Charakter erhalten die Fälle (nur)
durch die internationale Vernetzung der NGOs, durch ausländische Finanzierung,
durch die Berufung auf internationales Recht, vor allem auf
Menschenrechtskonventionen, und natürlich dann, wenn sie sich gegen
transnational tätige Akteure richten.
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